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zu belaſſen . Die Vorſchrift dürfte daher ſo auszulegen ſein , daß das Stadt⸗

ſchulamt vor der Vorlage an das Gewerbeamt , die Angelegenheit in der

Schulkommiſſion zur Beſprechung bringt , ſofern eine ſolche nach Lage

der einzelnen Fälle angezeigt erſcheint .

Muſter zu Ziff . 1.

Amt :

Gemeinde :

Schule . . . . Klaſſe

Verzeichnis der gewerblich tätigen Schulkinder .

— — —
2—

E Beſchäftigung
Name und des Kindes, 25

N 25 33 —
„ Vor⸗ u. Zuname 5 3 Stand Wohnung des insbeſondere 8

W des ? und Wohnort Arbeitgebers 1. in welcher 2
0 Kindes

des geſetzlichen Weiſe ? —
K* 8 4 ſeines . 2

Vertreters Att ſeines 2. in welchen 2
Betriebes Stunden ?

3. wo?

1 2 f 1 8 6 7

6. Vorſchriften über die Impfung .

Das Reichsgeſetz über die Impfung

vom 8. April 1874

enthält folgende auf die Mitwirkung der Schule ſich beziehende

Vorſchriften :

8

Der Impfung mit Schutzpocken ſoll unterzogen werden

1. jedes Kind vor dem Ablauf des auf ſein Geburtsjahr fol⸗

genden Kalenderjahres ;

2. jeder Zögling einer öffentlichen Lehranſtalt oder einer

Privatſchule innerhalb des Jahres , in welchem der Zög⸗

ling das zwölfte Lebensjahr zurückgelegt , ſofern er nicht

nach ärztlichem Zeugnis in den letzten fünf Jahren die

natürlichen Blattern überſtanden hat oder mit Erfolg ge⸗

impft worden iſt .



Impfung .

87

über die aufgrund des § 1 Ziff . 2 zur Impfung gelangenden
Kinder haben die Vorſteher der betreffenden Lehranſtalten eine
Liſte anzufertigen .

Die Vorſteher derjenigen Schulanſtalten , deren Zöglinge dem

Impfzwang unterliegen , haben bei der Aufnahme von Schülern
durch Einfordern der vorgeſchriebenen Beſcheinigungen feſtzu⸗
ſtellen , ob die geſetzliche Impfung erfolgt iſt .

Sie haben dafür zu ſorgen , daß Zöglinge , welche während des

Beſuchs der Anſtalt impfpflichtig werden , dieſer Verpflichtung

genügen .

Iſt eine Impfung ohne geſetzlichen Grund unterblieben , ſo
haben ſie auf deren Nachholung zu dringen .

Sie ſind verpflichtet , vier Wochen vor Schluß des Schul⸗

jahres der zuſtändigen Behörde ein Verzeichnis derjenigen Schüler

vorzulegen , für welche der Nachweis der Impfung nicht er⸗
bracht iſt .

815

Schulvorſteher , welche den durch §S7 und durch § 13 ihnen

auferlegten Verpflichtungen nicht nachkommen , werden mit Geld⸗

ſtrafe bis zu einhundert Mark beſtraft .

Die Vollzugsverordnung des Miniſteriums des Innern

zum Impfgeſetz

vom 8. März 1920 .

Geſ . u. VOBl . Nr . 30

verfügt im Anſchluß hieran :

8 2 52

Schullokale ſind in der Regel zur öffentlichen Impfung von

Erſtimpflingen nicht zu verwenden ; dagegen ſteht deren Benützung

zur Schülerimpfung nichts im Wege .
Die Räume müſſen hell , heizbar , genügend groß , gehörig ge —

reinigt und gelüftet und mit einem Tiſch für den Impfarzt aus⸗

geſtattet ſein . Bei kühler Witterung ſind die Räume zu heizen ;

11 die Impfung ſind Waſchwaſſer , Seife und Handtuch bereit zu
ſtellen .

2222
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8 45

Der Impfſchein (§S 10 des Impfgeſetzes ) iſt , wenn die

Impfung erfolgreich war , oder zum dritten Mal erfolglos 8
nommen wurde , nach Vordruck J, in den übrigen Fällen nach der

Vordruck II auszufertigen .

Die Impfſcheine für Erſtim pfungen werden auf Papier von

rötlicher Farbe , die Impfſcheine für Wiederimpfung auf Papier

von grüner Farbe gedruckt .

8 9.

Die Vorſteher der öffentlichen Lehranſtalten und Privat⸗

ſchulen haben alljährlich im Februar ſämtliche Zögl inge , welche

während des Kalenderjahres das 12. Lebensjahr zurücklegen oder

dieſes Alter bereits früher zurückgelegt , den Nac chweis der mit Er⸗

folg vollzogenen Wiederimpfung aber nicht erbracht
1

50 „ alpb

1
betiſch und Räch Geſchlechtern —in größeren Gemeinden auch

nach Klaſſen getrennt , in eine Liſte nach dem anegeſchloſſenen
Vordruck VI einzutragen und dieſe Liſte dem Impfar zt ſpäteſtens

auf 1. Februar einzuſenden

§ 817

Zeit und Ort,
er

öffentl lichen Impfung ſind durch die Orts⸗

polizeibehörde rechtzeitig in ortsüblicher Weiſe in der Gemeinde

bekannt zu machen . Gleichzeitig hat die Ortspolizeibehörde für

die Wiederimpfmn ng die Vorſteher der Lehranſtalten und die

erſten Lehrer der 675 von der bevorſtehenden Impfung
8 4 *

durch beſondere Aufforderung in Kenntnis zu ſetzen .

Die Ortsſchulbehörde * für jede Wiederimpfung den Vor⸗

ſtehern der Lehranſtalten und den erſten Lehrern der Volksſchule

einen Vordruck der Verhaltungsmaßregeln für die öffentlichen

Impfungen und über die Behandlung der Impflinge während der

Entwickelung der Impfblattern behändigen zu laſſen .

§ 20 .

Wiederimpfung und der darauf folgenden Nachſchau hat

überdies von jeder Lehranſtalt , aus welcher impfpflichtige Schüler

vorhanden ſind , je ein Lehrer ( Lehrerin ) beizuwohnen .

22⏑

8
Die Impflinge haben mit reingewaſchenem Körper und reinen

Kleidern zum Impftermin zu erſcheinen .



Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .

§ 85 .

Die Vorſteher der öffentlichen Lehranſtalten und Privat⸗
ſchulen , ſowie die erſten Lehrer der Volksſchulen haben bei der
Aufnahme von Zöglingen gemäß § 13 Abſ . 1 des Impfgeſetzes ſich
den Nachweis der erfüllten Impfpflicht erbringen zu laſſen und
zwar :

1. von Zöglingen , welche das 12. Lebensjahr erſt in einem
ſpäteren Kalenderjahre zurücklegen durch Vorlage der Be⸗
ſcheinigung Vordruck Jauf rotem Papier oder nach Vor⸗
druck IV :

2. von Zöglingen , die das 12. Lebensjahr im laufenden
Kalenderjahre zurücklegen , oder dasſelbe ſchon früher
zurückgelegt haben , durch Vorlage der Beſcheinigung nach
Vordruck Lauf grünem Papier oder nach Vordruck IV .

Neu eintretende Schüler , welche dieſe Nachweiſe nicht er⸗
bringen , ſei es , daß ſie der geſetzlichen Impfung ſich nicht unter⸗
zogen haben oder wegen Krankheit vorläufig zurückgeſtellt wur⸗
den ( Vordruck III ) oder nach erfolgter erſter Impfung ſich noch⸗
mals impfen laſſen müſſen ( Vordruck II ) beziehungsweiſe nach er⸗
folgter zweiter Impfung durch den Bezirksarzt geimpft werden
müſſen ( § 31 letzter Abſatz ) , ſind von den Schulvorſtehern dazu
anzuhalten , daß ſie ſich der Impfung unterziehen und die Nach⸗
weiſe vorlegen .

Vier Wochen vor Schluß des Schuljahres haben die Schul⸗
vorſteher Verzeichniſſe der Schüler , welche den Nachweis über die
erfolgte Impfung nicht erbracht haben , unter Angabe des Vor⸗ und
Zunamens , desTages und Jahres der Geburt des Schülers , ſowie
des Namens , Standes und Wohnortes des Vaters , Pflegevaters
oder Vormundes dem Bezirksamt mitzuteilen , worauf das Be⸗
zirksamt nach § 34 verfährt und dem Impfarzt die Namen der
Impfpflichtigen zum Eintrag in die Impfliſten ( Vordruck VI )
mitteilt .

Arztliche Zeugniſſe über die Zurückſtellung oder Befreiung
von der Impfpflicht ( Vordruck III und IV ) , welche den Schul⸗
vorſtehern von Schülern vorgelegt werden , ſind dem Impfarzte
einzuſenden .

Eine Bekanntmachung des Oberſchulrats vom
17 . Februar 1900 — SchVOBl . Nr . I1

hat die aus der Vollzugsverordnung zum Impfgeſetz ( vom 26. Januar
1900 ) für die Schulbehörden ſich ergebenden Verpflichtungen wie folgt zu⸗
ſammengeſtellt :

1. Genaue Kontrolle bezüglich aller neu eintretenden Schüler ,
ob ſie der Impfpflicht beziehungsweiſe —wenn ſie das
zwölfte Jahr bereits zurückgelegt haben oder im Jahr des
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Eintritts zurücklegen — der Pflicht zur Wiederimpfung
genügt haben ( § 35 Abſ . 5

entſprechende Fürſorge dafür , daß Schüler , welche den be⸗

ſtehenden Vorſchriften beim Eintritt noch nicht genügt

haben , dies alsbald nachholen ( § 385 Abſ . 2) ;

Aufſtellung der Verzeichniſſe der Schüler , welche vier

Wochen vor Schluß des Schuljahres den Nachweis über die

erfolgte Impfung oder Wiederimpfung noch nicht erbracht

haben , und Mitteilung derſelben an den Impfarzt ( § 35

Abſ . 38) ;

J. Aufſtellung des Verzeichniſſes der wiederimpfpflichtigen
Schüler jeweils im Monat Februar nach näherer Vorſchrift

⁰

in § 9 und Vorlage desſelben auf 1. März an den Impf⸗

arzt ;

Sorge dafür , daß der Wiederimpfung und der darauf fol⸗

genden Nachſchau von der Anſtalt , deren Schüler geimpft

worden , ein Lehrer beziehungsweiſe bei Mädchenſchulen

eine Lehrerin beiwohnen ( § 20 letzter Abſatz ) .

1

Dazu kommen noch weiter

6. Für den Fall der Vornahme der Wiederimpfung in einen

Schullokak Sorge dafür , daß dieſes in entſprechenden

Stand geſetzt wird und daß

7. die Schüler mit reingewaſchenem Körper und reinen

Kleidern zur Impfung erſcheinen .

Kinder , die von ihrem im Ausla nd ( Schweiz ) gelegenen Wohn⸗

ort aus eine badiſche Schule beſuchen , ſind , wenn ſie ſich auf Veran⸗

laſſung ihrer Eltern weigern , ſich der Wiederimpfung zu unterziehen , der

Oberſchulbehörde zum Zweck der Ausweiſung aus der Schule anzuzeigen .

Betm . des OSchR . vom 5. Auguſt 1913 — SchVOBl . Nr . XXII .

Wird die Wiederimpfung nicht am Schulort , ſondern auswärts vor⸗

genommen , ſo haben die Lehrer für ihre Anweſenheit bei derſelben An⸗

ſpruch für Reiſekoſtenerſatz und Aufwandsentſchädigung nach den hier⸗

über beſtehenden Beſtimmungen . Vergl . Seite 102.

7. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .

Reichsgeſetz , betreflend die Bekämpfung gemeingefährlicher und

übertragbarer Krankheiten

vom 30. Juni 1900 .

8 16.

Jugendliche Perſonen aus Behauſungen , in denen Erkran⸗

kungen vorgekommen ſind , können zeitweilig vom Schul⸗ und
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